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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Wolfgang Heubisch, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Haushaltsplan 2021; 
hier: Sächliche Verwaltungsausgaben  
 (Kap. 15 02 Tit. 547 87) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf des Haushaltsplans 2021 wird folgende Änderung vorgenommen: 

In Kap. 15 02 wird der Tit. 547 87 (Sächliche Verwaltungsausgaben) für das Jahr 2021 
um 3.800.000 Euro von 1.000.000 Euro auf 4.800.000 Euro erhöht. 

 

 

Begründung: 

Der Staat muss mit dem Geld der Steuerzahler verantwortungsvoll umgehen. Deshalb 
müssen die Ausgaben des Staates effizient, nachhaltig und transparent sein. Nach un-
serem Prinzip „Zielorientierte Ausgaben mit Wirkung“ soll der Staat daher nur dann Geld 
ausgegeben, wenn a) das Ziel klar definiert ist, b) geeignete Maßnahmen festgelegt 
sind und c) die Zielerreichung objektiv quantifiziert werden kann. 

Im Rahmen der Hightech Agenda Plus soll in Augsburg ein KI-Produktionsnetzwerk 
aufgebaut werden. Innerhalb dieses Netzwerkes sollen Verbundforschungsprojekte der 
Universität Augsburg, der Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg sowie 
der außeruniversitären Forschungseinrichtungen Fraunhofer und DLR (Deutsches Luft- 
und Raumfahrtzentrum) mit der Industrie initiiert werden. 

Wenn das ausgegebene Ziel, eine Technologieplattform für den erfolgreichen Transfer 
von der Grundlagenforschung bis hin zur angewandten Forschung zu schaffen, wirklich 
erreicht werden soll, müssen die im Entwurf des Haushaltsplans 2021 für diese TG ver-
anschlagten Mittel deutlich angehoben werden. Insbesondere die Anfangsfinanzierung 
ist von enormer Bedeutung, damit der Aufbau des KI-Produktionsnetzwerkes zügig vo-
ranschreiten kann. Um über ausreichende Mittel insbesondere zu Beginn der Förderung 
verfügen zu können, sollten die festgesetzten Mittel über die fünf Förderjahre (46 Mio. 
Euro) gleichmäßiger verteilt werden. So sollen bereits im ersten Jahr die ersten 20 Pro-
zent der Gesamtsumme zur Verfügung stehen. 

 

 


